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PETER VAN MINNEN 

Eine Steuerliste aus Hermupolis 
Neuedition von SPP xx 40 + 48 

(Tafel 12) 

P.Vindob. G 2039 und 2047 wurden beide 1921 von C. Wessely als SPP XX 40 und 
48 publiziert l

. Die Zeichnungen der bei den Fragmente, die Wessely seiner Ausgabe bei
gegeben hatte, und die Ähnlichkeit der Texte haben mich ver anlaßt zu vermuten, daß 
beide Fragmente zusammengehören. Dr. H. Harrauer hat meine Vermutung bestätigt und 
mir die Veröffentlichung des ganzen Textes freundlichst überlassen. In der Zwischenzeit 
sind weitere, noch unpublizierte Stücke (P.Vindob. G 859 und 42268) dazugekommen. 

Es handelt sich um eine Personenliste aus Hermupolis, die für bestimmte Steuerzwecke 
aufgestellt wurde. Die Herkunft des Textes2 geht aus mehreren Indizien hervor. Erstens 
seien die Personennamen hervorgehoben, die zwar nicht immer ausschließlich für Her
mupolis und den Hermopolites bezeugt sind, die wir aber doch als typisch für diese Gegend 
betrachten dürfen3

. Es sei auf'Ißot<; und XlVUXl<; (vgl. die Kombination der bei den Namen 
in Kol. 11 10), KonpEu<; und 'AXtAAEu<; (beachte wiederum die Kombination der beiden 
Namen in Kol. 11 14), 'Ep~tvo<; (man kann hinsichtlich der Onomastik auch auf'Ep~uto<; 
und 'Ep~fj<; hinweisen), Kacr't'rop (möglicherweise kommt hier auch AlocrKOPO<; in Be
tracht), MEAu<;, Ilucrtrov, LlAßuv6<;, Tupuvvo<;, <I>Olßa~~rov und <I>lßtroV hingewiesen. 
Zweitens wird die Herkunft aus Hermupolis durch Cussonia Juliana (Kol. 11 21) nahe
gelegt. Sie ist in einem anderen Text aus Hermupolis genannt4• Drittens weist auf die 
Herkunft aus Hermupolis auch das merkwürdige Sigel, das sich in Verbindung mit Or
dinalzahlen an mehreren Stellen im Text findet und mir nur aus anderen Texten aus 
Hermupolis bekannt ist. Da es sich kaum um Jahreszahlen handeln kann, müssen sich 
diese Zahlen auf Bezirke innerhalb der Stadt beziehen. Dafür gibt es jetzt mehrere Belege, 
namentlich in dem unpublizierten P.Lond. 923; s. den Kommentar zu Kol. 11 2. 

Den genauen Zweck des Textes können wir nur annähernd bestimmen. Es handelt 
sich um eine Liste von Personen aus verschiedenen Kategorien der städtischen Bevöl
kerung. Einerseits gibt es Personen, von denen nur die Familienverhältnisse angegeben 

j C. Wessely hatte zuvor Beschreibungen der beiden Fragmente im Führer durch die Ausstellung, Wien 
1894, unter Nr. 254 und 262 vorgelegt. Wessely gibt bei SPP XX 40 als Erwerbungsjahr 1884 an, bei SPP XX 
48 jedoch 1886. Nur 1886 ist für beide richtig. 

2 Wessely gibt zögernd den Arsinoites an, wohl durch die Höhe der Steuerzahlungen veranlaßt, die meist 
(aber nicht immer) den Kopfsteuerzahlungen der privilegierten Einwohner von Arsinoe gleichen (20 Drachmen). 

3 So schon U. Wi1cken, Archiv 7 (1902) 102. Ich hoffe, zu diesem Problemkreis demnächst einen größeren 
Aufsatz vorlegen zu können. 

4 So auch J. D. Thomas, ZPE 6 (1970) 176 -177. Siehe unten die Bemerkung zur Stelle. 
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werden. Andererseits treten auch Personen auf, die als Freigelassene gekennzeichnet sind. 
Weiters begegnen Personen mit einer Funktionsbezeichnung (s. Kol. I 5 und II 10; vgl. 
die Bemerkung zu Kol. III 13), und schließlich gibt es eine Person, die als Alexandriner 
bezeichnet ist (s. Kol. II 3). Darüber hinaus wird bei jeder Person das Alter mitgeteilt. 
Dieses variiert zwischen 15 Jahren (s. Kol. II 6) und 69 Jahren (s. Kol. II 18) und fällt 
somit genau noch innerhalb der Altersgrenzen für die Steuerpflicht, die für das römische 
Ägypten des 3. Jh. belegt sind, d. h. das 14. und 70. Lebensjahr. In einigen Fällen wird 
auch ein Steuerbetrag verbucht. Die Steuerzahlungen sind nicht gleich groß. Es finden 
sich acht Zahlungen von 20 und drei von 60 Drachmen. Das Alter der Personen, für die 
ein Betrag eingetragen ist, variiert zwischen 17 (s. Kol. II 17) und 64 Jahren (s. Kol. II 
9). Derartige Beträge weisen wohl auf die Kopfsteuer hin. Da diese Steuer in Hermupolis 
jedenfalls für die Metropoliten auf nur 8 Drachmen veranschlagt war5

, müssen hier 
Zahlungen für Einwohner von Hermupolis vorliegen, die eben nicht zu dieser privilegierten 
Klasse gehörten. Über die Höhe der Kopfsteuer für die anderen Bevölkerungsklassen in 
Hermupolis wissen wir weiter nichts. 

Der Text muß aus paläographischen Gründen ins 3. Jh. n. Chr. datiert werden. 
Wessely setzte die bei den Fragmente ins 2. Jh. n. Chr., was nicht richtig sein kann6

. Ein 
genaueres Datierungskriterium weist auf die Zeit um 266 n. Chr.: Die in Kol. II 21 genannte 
Cussonia Juliana wird in einem anderen Papyrus aus diesem Jahr genannt. Der Text 
könnte somit zu den sogenannten Bule-Akten von Hermupolis aus den Jahren 266 - 267 
n. Chr. gehören. Die meisten Stücke aus diesem Archiv wurden von Wessely 1905 in SPP 
V veröffentlicht. M. Drew-Bear bereitet eine Neuausgabe der Bule-Akten vor. 

Die Datierung des Textes um 266 wirft aber ein Problem auf, das im 2. Jh. leichter 
gelöst werden könnte. In Kol. III 6 ist neben anderen Freigelassenen ein libertus vindicatus 
bzw. vindictatus genannt. Der Statusunterschied, den der Zusatz impliziert, ist nicht leicht 
zu sehen, s. den Kommentar z. St. 

P.Vindob. G 859 + 2039 + 2047 + 42268 
Hermupolis 

25,9 x 56,3 cm 

Kol. I 

1 (l.H.) 
2 
3 (2.H.) 
4 
5 
6 

7 (1.H.) 

am,A€u]9(€po<;) 'HAtOÖropOU 
] 

CL1t€A€u9( €po<;) ]ia<; Tt nava<; 
] 

1taAU1O''t] p'OCPUAU1C( 0<;) 
] 

] 

(h&v) ~ 

(h&v) 

(s't&v) K[ 

um 266 n. Chr. 

(öpaXI·ul<;) ~ 

(öpaXI.ul<;) K 

5 Vgl. dazu den zweiten Londoner Text in P. van Minnen, P. J . Sijpesteijn, ZPE 87 (1991). 
6 Einmal schreibt er saecu/i 11.' p. eh,. n. (siehe die Einleitung zu SPP XX 40). Das hat in der Sekun

därliteratur Verwirrung gestiftet. So betrachtet Thomas, CdE 44 (1969) 349 und ZPE 6 (1970) Tr als Bezeichnung 
für den Anfang (initio) des 2. Jh. Aber Wessely sagt mit dieser Abbreviatur nichts weiter als (secund)i. Thomas 
hält übrigens eine Datierung ins 3. Jh. für die einzig richtige. 
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8 J (h&v) [ 
9 unEAEu6( EPO<;)? (h&v)J AE (öpanu't<;) ~ 

10 J (~14)y) A y (öpanu1<;) lC 
11 J (h&v) VTj 
12 J (E't&V) 1S 

- ------ ---- --
3. Tmavfj<; oder Tnavia<; 

KoI. II 

1 y 
2 6 (ul-up6öou) 
3 (2. H.) .1.16crlCOPO<; 'Aya~ou [.1.aiJhlovo<; 'AA6atEU<; (h&v) (öpanu1<;) 

4 (1. H.) t (UIlCP6öou) 
5 • XPTJcrtll0<; unEAEu6(EPO<;) 'AcrlCATjntaÖOu (ih&v) A6 

'Epllivou 
6 'Eplliyo<; 'Icrtöropou Eööc;t[iJIl[ 0 Jy[ 0 J<; (E't&V) tE 

7 [ta (UIlCP6öou)J 
8 • NtlC1]11J<; un[EJAEUeEpO[<;J <l>iPhlou 'APEiou (E't&V) A 
9 'Ephlivo[<;J 'A[noAAJCJ)viou XatPTJIlOVO<; (E't&V) ~ö (öpaXllu<;) lC 

10 'Iß9~<; X1VUXtO<; 'Iß6t't0<; VUlC'tocrw[a'tT]Y .. J 
.. po<; .1.TJIlTj'tPO<; (h&v) AÖ 

11 ~EAa<; 'I1l9U60u 4iou (E't&V) v (öpaXllu<;) lC 
12 (2. H.) LtAßavo<; LtVUPtO<; NEIlEO"Cl ToeTJou<; (E't&V) v<; 

'Ep[lliJyou 'tou K(ai) IhoAEllaiou 

13 (1. H.) tß (uIlCP6öou) 

14 KonpEa<; 6 Kai 'AXtAAEro<; 'Ayae9[uJ (h&v) lC6 

15 tÖ (&IlCP68ou) 
16 LtAßavo<; Lapanirovo<; KOPVTjAiou (E't&V) KS (öpaXllu<;) K 
17 XtVUXt<; <l>tßirov < 0<; > Xt VUXtO<; (h&v) ts (öpaXllu<;) K 
18 LtAßaY9<; 'EPhlaiou Tupavvou (E't&V) ~e 
19 'Ephliy[o<;J 'EPhlivou LtAßavou 'Allllroviou (E't&V) lC 
20 IIacriCJ)[vJ Tupavvou II'toAEllaiou (h&v) t<; 
21 (2. H.) 4allii[<; &J7J:EAEUe(Ep0<;) Kouvcrrovia<; (E't&V) 11 

'IoUAtq.[ v J11<; 
22 (3. H.) pE 

6. IC1!oropou Pap. 10. tßoi:<;, i:ßoi:'w<; Pap. 11. t~OUeou Pap. 14. 'AXlA.AEU<; 21. Kouc:rc:rwvia<;; IOUAta[v]T]<; Pap . 

KoI. III 

1 (1. H.) 
2 1E (&IlCP6öou) 
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3 EÜltQPoe; 6 Kai 'EpllllC; ~LAßavou [ 
4 'AllllrovLOC; TI'tOAEllaiou 'AvoußiffiVQ[e; 
5 'AltO~[A.]c!>VLOC; <!>OLßUllllffiVOC; 'ApltOKpa'tiffivQC;[ 

6 

7 

• K ... ß.iffiV OutvOLK'taK'tOe; UltEAEUe(EpOe;) 
~Epi]y( ou) 

['t]ou K[a]i 'Ayaeou ~(lill(OVOC;) 

8 (2.H.) E[ Ö Kai ]YTlC; 'Allllffiviou 
9 N~I:l~[cr]jQ)[v? . . . .. ]e; 'QpiffiV[Oe;] 

10 N~lA.Oe; [ lou XULp[i]1l0]voe; 

11 (1. H.) 
12 

Le; (UWpooou) 
· ·'AllllrovLOe; 'Iv~[pffiou'tO]e; A[ .... ] .. [ 

ae; Kai ehe; XPTlIl(a'tisEi) 13 
14 • 'QpiQ)v UltEAElie(EpOe;) 0woropae; 'tlle; K(ai) 

T~[ ] 
15 (2. H.) • ~LAßav6e; 'ItpaKoe; Kucr'tOpoe; 'tOu Kai 

,1LQ[crKOpOU? 

16 (1. H.) LS (UWpooou) 
17 • NdAQe; UltEAElieEpoe; 'ItpaKoe; [ 
18 ~LA.ßav6e; ~LOcrKOPOU 'Epllaio[u 

19 L Tl (uIlCPooou) 
20 'HpaK~t[o]1Je; 'QPLytVOU[C; 
21 N[ .. ] .. . . 'EPllivou [ 
22 .[ ... ] ... ~Tl)lmp'[iou? 
23 M~Acp6e; [ 

(E'troV) . 

(E'troV) va 
(E'trov) vß 
(E'troV) LTl 

(e'trov) v 
(~~t$y) v 

(hrov)] ~ 

[(OpaXllo.c;)] ~ 

[ 
(Op.~XI:l~e;) ~ 
(opaXllo.~) K 

6. oUlvÖlKtaKto~ Pap.; I. OUtvÖlKUtO~ oder OUtvOlKtUtOt; 12. lva[pcooutOC; Pap. 15 und 17. lepaKot; Pap. 

KoI. IV 

1 K. (aIlCPooou) 

2 K[. (aIlCP60ou) 

I 1. Im Freiraum oberhalb dieser Zeile waren wohl eine Seitenzahl (ß) und eine 
weitere Zahl, gefolgt von (UIlCPOOOU), verzeichnet. 

altEAEU]e(EpOe;): unser Papyrus registriert neun Freigelassene, und zwar drei Frei
gelassene von Frauen und fünf von Männern (in einem Fall, KoI. I 9, läßt sich das nicht 
mehr bestimmen). Die dürftige Zahl der Freigelassenen, die uns aus Hermupolis bekannt 
sind, hat sich dadurch wesentlich vermehrt. Aus unserem Text geht klar hervor, daß auf 
jeden Fall einige Freigelassene eine Sonderstellung in der Steuerverwaltung einnahmen. 
Nur zweimal (vielleicht dreimal) werden für diese Freigelassenen auch Steuerbeträge 
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genannt. In beiden Fällen handelt es sich um Zahlungen von 60 Drachmen (KoI. I 4 und 
III 6 -7; vgI. I 9). Der in Z. 1 genannte Sklave ist nach der folgenden Zeile 65 Jahre alt. 
Das könnte der Grund dafür sein, daß kein Steuerbetrag genannt wird. In der frühen 
Kaiserzeit waren nur Personen bis 60 Jahre steuerpflichtig, und ältere Personen durften 
auch nicht zu Liturgien herangezogen werden. Diese Grenze wurde aber im Laufe der 
Kaiserzeit auf 65 und später sogar auf 70 Jahre hinaufgesetzt. Der Grund für die Aus
lassung des Steuerbetrages muß somit anderswo gesucht werden. 

Aus mehreren Indizien geht hervor, daß unser Text (auch abgesehen von den fehlenden 
Zeilen des Papyrus) nicht komplett ist. Manchmal fehlt das Alter, öfters fehlt der Steu
erbetrag bei Personen, die unbedingt steuerpflichtig gewesen sein müssen. An mehreren 
Stellen ist deutlich, daß Altersangaben und Steuerbeträge nachträglich von einem anderen 
Schreiber eingetragen worden sind. Ganze Zeilen wurden so nachgetragen (KoI. I 3 - 4, 
5-6; II 3,12,21; III 8, 9,10 und 15). Der Steuerbetrag in II 9 wurde auch nachträglich 
eingesetzt. Es ist sogar möglich, daß die in 14 und 6 genannten Beträge von einem anderen 
Schreiber stammen als der Rest der zwei Zeilen. Wir können also keine zwingenden 
Schlüsse aus der Auslassung der Steuerbeträge ziehen. 

3. Ttnuvac; steht für Ttnuvfj<;, oder es handelt sich um eine Verschreibung für 
Tnuviu. Letzteres ist wahrscheinlicher, da der Name Tnuviu für Ägypten gut bezeugt 
ist, der Name TtnuviJ dagegen nicht. Andererseits ist Ttnuvoe; ein häufig belegter Män
nername. Der Freigelassene in dieser Zeile ist nach der nächsten Zeile 60 Jahre alt. Der 
Steuerbetrag ist vielleicht von einer anderen Hand nachgetragen. 

5. 1tUA-atcr't]pOepUA-UK(Oe;): möglich, aber nicht wahrscheinlich sind auch 
Dö] POepUA-UK( oe;) und uy ]pOepUA-UK( oe;). Der 1tUA-Utcr'tpoepUA-U~ war ein im städtischen Gym
nasium angestellter Wächter. IIuA-atcr'tpoepUA-UKEe; aus Hermupolis begegnen z. B. auch 
in P.Amh. II 124, wo sie als Begleiter hoher städtischer Beamter einschließlich des Gau
strategen aufgeführt werden. P.Amh. II 124 stammt aus derselben Zeit wie unser Wiener 
Text. 

Die Funktionsbezeichnung gehört in diesem Fall vielleicht nicht zum Vatersnamen, 
sondern zu der steuerpflichtigen Person selbst. Trifft diese Vermutung zu, dann ist 1tU
A-Utcr'tPOepUA-UKOe; für 1taA-atcr'tpoepUA-U~ verschrieben. V gI. aber die Bemerkung zu KoI. II 
10. Nach der nächsten Zeile zahlt die Person in dieser Zeile 20 Drachmen. Der Steuerbetrag 
könnte wiederum nachträglich eingefügt worden sein. 

7. Im Freiraum oberhalb dieser Zeile war (vermutlich) wiederum eine Zahl, gefolgt 
von (u~ep60ou), verzeichnet. 

9. Das gleiche mag für den Freiraum oberhalb dieser Zeile gelten. Wir können aber 
in diesem Fall nicht sicher sein, daß diese Stelle auf dem Papyrus keine weitere Eintra
gungen enthielt. 

U1tEA-EU8(EpOe;) habe ich nur zögernd eingesetzt. Die beiden anderen Steuerzahlungen 
von 60 Drachmen rühren aber von Freigelassenen her. 

11-12. Diese Zeilen sind unterstrichen, weil sie heute nicht mehr vorhanden sind, 
Wessely sie aber noch gelesen hat. 

II 1. Hier und über der nächsten Kolumne steht eine Kolumnenzahl. Das ganze 
Dokument beanspruchte mindestens fünf Kolumnen. Die beiden ersten Kolumnen, die 
fast völlig zerstört sind, verzeichneten die Personen aus den ersten acht li~epoou, die fast 
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vollständig erhaltenen Kolumnen III und IV verzeichnen die Personen aus den nächsten 
zehn li~cpo8a. Es folgt mindestens noch eine Kolumne mit vielleicht vier bis fünf li~cpo8a. 
Falls die vier größeren Stadtbezirke von Hermupolis eine ungefahr ebenso große Zahl 
von li~cpo8a hatten, muß die Zahl der Straßen in ganz Hermupolis rund 100 gewesen 
sein. Wenn wir in den nicht oder nicht vollständig erhaltenen Kolumnen unseres Textes 
eine annähernd gleiche Zahl an Personen annehmen wie in Kol. II - III, müssen wir für 
den ganzen Bezirk mit ungefähr 75 Personen rechnen. Für ganz Hermupolis wären dann 
rund 300 Personen anzunehmen, die irgendeine Sonderstellung innerhalb der städtischen 
Steuerverwaltung einnahmen. Wie aber schon bemerkt wurde, ist unser Text unvollständig 
und kann daher nicht vorbehaltlos für derartige Spekulationen herangezogen werden. 

2. 8 (u~cpo8ou): Das Sigel, das auf 8 folgt, hat U. Wilcken, Archiv 7 (1923) 102, 
schon richtig mit der Einteilung der Stadt Hermupolis in Verbindung gebrache. Nach 
einigen Indizien, die Wilcken noch unbekannt waren, handelt es sich aber nicht um ein 
Sigel (oder Abkürzung) für u~cpo8apxia<;, sondern für u~cpo8ou. In SB VIII 9869, einer 
Kat' oiKiav u1toypacpi!, heißt es nämlich in der Beschreibung des Hauses (Z. 4), daß es 
sich E1tl tOU l~ (mit dem nachfolgenden Sigel) befindet8

• In den noch unpublizierten9 

Epikrisisakten in P.Lond. 923 heißt es abwechselnd S1t! tOU tpitou u~cpo8ou und S1t! tOU 
y (nachfolgend das Sigel). Eine derartige Zählung der li~cpo8a kennen wir auch aus 
Memphis. Hermupolis war also nicht nur in vier größere li~cpo8a (mit der Bedeutung 
"Bezirk") geteilt, cppoupiou U1tllAlonll<;, cppoupiou A1\I', 1tOAEffi<; U1tllAlrotll<; und 1tOAEffi<; 
Ai,!" sondern auch innerhalb dieser Bezirke weiter unterteilt in numerierte li~cpo8a (mit 
der Bedeutung "Straße"). Eine vollständige Liste der bisher bekannten Straßen dieser Art 
wird meine Monographie zum römischen Hermupolis bringen. 

Das Sigel, das hier für u~cp68ou verwendet wird, gleicht am ehesten dem in P.Lond. 
III 935, 7 (vgl. Taf. 50). Es handelt sich um ein stilisiertes Alpha, durchquert von einem 
stilisierten My. In anderen Texten wird das stilisierte My oft über dem stilisierten Alpha 
geschrieben. 

3. Diese Zeile wurde von einem anderen Schreiber nachgetragen. 
, AA8alEu<;: Diese alexandrinische Phylen bezeichnung weist darauf hin, daß es sich 

hier um einen Mann mit alexandrinischem Bürgerrecht handelt. Wie die meisten Personen 
im römischen Ägypten, die in Papyri als alexandrinische Bürger gekennzeichnet sind, 
wohnte auch dieser in der xropa, und zwar in der 9. Straße eines der vier Bezirke von 
Hermupolis. Ob ß10crKOPO<; ursprünglich aus Alexandria stammte oder irgendwann als 
Hermopolitaner das alexandrinische Bürgerrecht erworben hatte, läßt sich nicht bestim-

7 Thomas hat seinerseits (0. Anm. 4) 177, die Zahlen als Jahreszahlen betrachtet, ohne auf Wilckens 
Deutung als Sigel einzugehen. Das beste Argument gegen seine Auffassung der Zahlen gibt er selbst: ,,] believe 
that in this instance we should be justified in assuming that the years are not regnal". 

8 Das Sigel wurde in der ed. pr. (edE 39 [1964] 114) mit den von Wilcken behandelten Parallelen in 
Verbindung gebracht. 

9 Die Herausgabe dieser Papyri zusammen mit einer Neuausgabe der zugehörigen Stücke in P.Lond. III 
wurde mir von Dr T. S. Pattie anvertraut. Es handelt sich um das sogenannte Theognostos-Archiv, siehe P. J. 
Sijpesteijn, ZPE 76 (1989) 213-218; P. van Minnen, Theognoslos en de bokser Hermeinos. Van een broer, een 
zus en een zwaargewichl, in: P. W. Pestman (Hrsg.), Familiearchieven uit hel land van Pharao, Zutphen 1989, 
107-133. 
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men. Ersteres ist in diesem Fall nicht auszuschließen, weil der Vater des LltOO'KOPOC; einen 
typischen alexandrinischen Namen trägt. Auch zu diesem Problemkreis wird meine Mo
nographie zum römischen Hermupolis Bemerkungen enthalten. Personen mit alexandri
nischem Bürgerrecht wurden von der Steuerverwaltung getrennt von den anderen Ein
wohnern der Metropoleis registriert. Hier erscheint eine zusammen mit Vertretern anderer 
Sondergruppen wie Freigelassenen. Das Alter des Alexandriners wurde nicht eingetragen, 
auch der Steuerbetrag blieb weg. 

5. Vor der Zeile steht, wie oft in diesem Text, ein Kontrollzeichen. 
Xpilcrtl1oc; ist ein typischer Sklavenname. 
8. Das gleiche gilt für NtK1\'rUC;, falls er richtig gelesen ist. Zu diesem Namen vergleiche 

besonders SB XVI 12837 und P.Cair. Preisigke 20, wo Freigelassene diesen Namen tragen. 
P.Cair. Preisigke 20 stammt aus Hermupolis. 

9. Der Steuerbetrag wurde nachträglich von einem anderen Schreiber eingesetzt. Er 
könnte von der zweiten Hand auf diesem Papyrus geschrieben sein. 

10. 'IßQ!C; (zu diesem hermopolitanischen Namen und dem seines Vaters siehe die 
Einleitung oben) oder sein Großvater (s. u.) wird als Nyktostratege bezeichnet. Zu dieser 
Funktion innerhalb der städtischen Verwaltung des römischen Ägyptens siehe P. J. Sij
pesteijn, PLBat. XVII S. 129 -132, und J. D. Thomas, CdE 44 (1969) 346 - 352. Ein 
Nyktostratege war nachts für die öffentliche Sicherheit der Stadt zuständig. Der Nyk
tostratege in unserem Papyrus stellt einen ziemlich frühen Beleg eines solchen Liturgen 
in einer ägyptischen Metropolis dar. Die von Thomas erwogene Zuordnung unseres 
Nyktostrategen zu Antinoopolis muß als hinHillig betrachtet werden. Es handelt sich hier 
um eine genaue, zeitgenössische Parallele zu SPP V 103, die zum hermopolitanischen 
Bule-Archiv der Zeit des Gallien gehört. Vielleicht ist diese liturgische Funktion, die bisher 
außer für Griechenstädte im 3. Jh. (und zwar um 266 - 267) nur für Hermupolis belegt 
ist, in Nachahmung der Einrichtung der nahe bei Hermupolis gelegenen Griechenstadt 
Antinoopolis eingeführt worden. Im späten 4. Jh. erscheinen sogar Mitglieder der an
gesehensten Familien als Nyktostrategen. Siehe dazu meine Bemerkungen in der Mo
nographie zu Hermupolis in römischer Zeit. 

VUK'tOO'w[a't'TJY . .lPoc; Llill111't'POC; ist zweideutig. Man kann entweder VUK
't'OO'W[U't'llyoC;J 1J:pOC; Llill111't'POC; oder vuK't'oO'w[a't'ilY(ou) I111J't'POC; Llill111't'POC; lesen. 

Im erstgenannten Fall sollte man IEpq> zu Llill111't'POC; gedanklich ergänzen. Der Nyk
tostratege war dann ständig bei einem öffentlichen Gebäude stationiert und zwar beim 
Heiligtum der Demeter. Ein solches Heiligtum war für Hermupolis noch nicht bekannt, 
aber ein Fest der Demeter ('t'u Lllll1il't'pta) in dieser Stadt wird in P.F1or. III 388 und 
P.Giss. 18 erwähnt. Demeter ist überhaupt selten im römischen Ägypten bezeugt. Es 
befremdet, daß der Nyktostratege persönlich beim Heiligtum der Demeter stationiert war, 
und nicht einer seiner Untergebenen, ein <puA.a~ (vgI. dazu P.Oxy. VI 933). Vielleicht 
wurde das Heiligtum der Demeter als Polizeistation benutzt, wo unser Nyktostratege dann 
sein Büro hatte. 

Im zweiten Fall bezieht sich die Funktionsbezeichnung auf den Großvater des Ibois, 
was befremdet (vgI. aber KoI. I 5). Auch ist der Name der Mutter, Lllll1il't'llP, höchst 
selten (vgI. nur SPP XXII 53, 4). In unserem Text wird sonst nirgends eindeutig der Name 
der Mutter erwähnt (vgI. die Bemerkungen zu KoI. III 13 und 23). Die zweitgenannte 
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Lesung ist vielleicht doch leichter zu akzeptieren. Auf jeden Fall ist die von Thomas (CdE 
44 [1969] 349) unter Verweis auf 'AA.8ateu~ in KoI. II 3 vorgeschlagene Lesung 
~r1l1T]'tp(te6~) unrichtig. MlI.lT]'tpo~ steht eindeutig auf dem Papyrus. 

12. Auch diese Zeile hat ein anderer Schreiber nachgetragen. Irgendwie stimmen die 
Eintragungen dieser Zeile nicht. Es sind zu viele Vatersnamen verzeichnet (vergleiche auch 
KoI. II 19). Vielleicht sind zwei Eintragungen zu einer vermischt worden. Man findet 
auch mit der Annahme von Alias-Namen (also fehlendem 'tau Kai) keine Lösung. 

15. In der 13. Straße gab es anscheinend keine Personen mit einer Sonderstellung 
innerhalb der städtischen Steuerverwaltung. 

21. Diese Zeile wurde nachträglich eingefügt. 
~a~ii[~ ist als Sklavenname gelegentlich bezeugt. Siehe P.Mon. III 77 für eine 

Map'ttA.A.a ~a~ii (Map'ttUa ist auch ein Sklavenname). 
Kouvcrrovta~ 'IouA.tavi'js: Kouvcrrovta steht für Koucrcrrovia, denn es handelt sich um 

das römische Gentilicium Cussonius. Diese Frau begegnet 266 n. Chr. in P.Ryl. II 165, 
9\0, einem Papyrus aus Hermupolis, wo sie als matrona stolata bezeichnet istll . Sie ist 
wohl die Tochter eines römischen Beamten im Dienste eines nicht genannten Präfekten 
gewesen, wenn wir die Lücke in P.Ryl. 165 im Sinne von D. Hagedorn (ZPE 40 [1980] 
83 - 85) füllen. In P.Ryl. 165 läßt sie sich von einem Legionsoffizier oder -soldaten ver
treten. Sie war nicht nur Landbesitzerin im Hermopolites, sondern hatte auch einst einen 
Sklaven, vielleicht einen Gutsverwalter, der in Hermupolis ansässig war. Die Kontrahenten 
in P.RyI. 165 kommen aus einem der zwei Ostbezirke von Hermupolis, aber das besagt 
nichts über den Wohnort des ehemaligen Sklaven. 

22. pe: diese Zahl ist von einer vom Haupttext verschiedenen Hand geschrieben. Die 
Zahl verweist wohl auf eine Kolumne eines größeren Registers. 

III 6. K ßirov: Wessely las hier Kq.pq.ßirov. Dieser Name ist nicht belegt. Ich ziehe 
KQ~Qßirov vor. Es handelt sich um Ableitungen von Kapaßo~ oder KOA.oß6~. 

OÖtv8tK'taK'to~ auf dem Papyrus muß entweder zu OÖtV8tK'tii'to~ oder OÖtV8tKii'to~ 
korrigiert werden. Letzteres würde mit lat. vindicatusübereinstimmen. Wie ein griechisch
ägyptischer Schreiber auf OÖtV8tK'taK'to~ gekommen wäre, würde leichter eine Verbalform 
vindictatus erklären, aber ein Verbum vindiclare gibt es nicht. Ein Sklave, der mit der 
vindicta befreit worden war, wurde griechisch OÖtV8tK'taptO~ genannt. Auf jeden Fall muß 
es sich hier um einen Sklaven handeln, der nicht auf die übliche Weise freigelassen wurde, 
z. B. per Testament, sondern mit der Sondergenehmigung der höchsten Zivilinstanz, d. 
h. im römischen Ägypten wohl des Präfekten. Eine solche Sondergenehmigung war vor
geschrieben in Fällen, wo es gewisse Hindernisse für eine Freilassung gab. So durften 
Sklaven nicht vor ihrem 30. Lebensjahr freigelassen werden gemäß § 21 des Gnomon des 
Idios Logos. Parallelfälle liegen vor in P.Oxy. XL 2937 II 14 und P.Mich. VII 462; beide 
Texte stammen aus der Zeit nach der Einführung des allgemeinen römischen Bürgerrechtes 
in Ägypten. Der zweite Text weist den Träger des Dokumentes als manumissus vindictis 
aus (vindicta wurde vom Schreiber als Neutrum aufgefaßt). Im erstgenannten Text er-

10 So auch Thomas (0. Anm. 4) 177. 
11 Zu den matronae stolatae ist B. Holtheide, Matrona stolata - femina stolata, ZPE 38 (1980) 127 -134, 

heranzuziehen. 
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scheint ein OlltVOtK'tUPWC; (so nach der Anmerkung des Herausgebers; das Wort ist leider 
unvollständig erhalten) in Verbindung mit anderen Freigelassen, die aufgrund der Er
füllung einer städtischen Liturgie für die kostenlose Ausgabe von Getreide in Frage 
kommen. Entgegen der vom Herausgeber implizierten Deutung, daß es sich im Falle der 
anderen Freigelassenen um Personen handelt, die nicht das römische Bürgerrecht besitzen, 
sondern nur das lateinische, und daß diese deswegen nur aufgrund einer städtischen 
Liturgie für Getreidespenden in Frage kommen, muß betont werden, daß auch der ou
tVOtK'tUPWC;, der bestimmt das römische Bürgerrecht besaß, anscheinend nur auf grund 
seiner Erfüllung einer solchen Liturgie die Getreidespenden in Anspruch nehmen konnte. 
Der Eindruck wird wohl nicht täuschen, daß die Freigelassenen trotz ihrer römischen 
Bürgerschaft (vom lateinischen Bürgerrecht im römischen Ägypten wissen wir ja nichts) 
von der städtischen Verwaltung von Oxyrhynchus einer Sonderbehandlung unterzogen 
wurden. Die Getreidespenden waren eben nur für die freien Metropoliten bestimmt12 . 

Den Freigelassenen wurde aber die Möglichkeit gelassen, sich dieses Privileg zu erwerben 
- und dadurch ihren Status zu erhöhen - mittels der Erfüllung städtischer Liturgien, 
die, soweit ich sehe, wohl kostspielig, aber nicht sehr ansehnlich gewesen sein können. 
Unter den wichtigeren Liturgen und Magistratsinhabern sind fast keine Freigelassenen 
bekannt (vergleiche aber den Basilikogrammateus in SEG XXVI 1721, der wohl der 
Freigelassene des Strategen ist). 

Über die Freilassung von Sklaven im römischen Ägypten siehe jetzt kurz J. A. Straus, 
ANRW II 10. 1 (1988) 887 - 892. 

7. Die Lesung des Steuerbetrages ist unsicher, ist aber die einzige, die die Spur 
oberhalb des Alpha der Altersangabe der nächsten Zeile erklären kann. 

8. Diese und die zwei folgenden Zeilen sind nachgetragen. 
Die Größe der Lücke läßt z. B. 'E[PllfjC; Ö Kai L\WYS]YllC; zu. 
13. Kai roc; XPllll(a'ti~Et): es ist das einzige Mal, daß eine solche Wendung in unserem 

Text gebraucht wird. Der Grund dafür ist nicht ersichtlich. Im vorangehenden -ac; könnte 
eine Funktionsbezeichnung stecken oder auch der Name der Mutter. 

15. Diese Zeile ist nachgetragen. 
23. Hinter U8EA<p6C; kann der Name des Bruders geschrieben gewesen sein. In Z. 22 

könnte aber auch ein Halbbruder des in Z. 21 genannten verzeichnet gewesen sein. Dann 
sollte 1l11'tp6C; 'tfjc; au'tfjc; folgen. 

The University of Michigan 
Department of Classical Studies 
2016 Angell Hall 
Ann Arbor, Michigan 48109-1003 

Peter van Minnen 

12 Über die Getreidespenden in Oxyrhynchus siehe jetzt H. Kloft, Das Problem der Getreideversorgung in 

den antiken Städten: das Beispiel Oxyrhynchus, in: H. Kloft (Hrsg.), Sozialrnaßnahmen und Fürsorge . Zur Eigenart 

antiker Sozialpolitik, Graz, Horn 1988, 123 - 154. 
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